
 
 An 
 Kanzlei Ausserhofer GmbH 
 
 
 
BETREFF: Erhebung Daten für Meldung der privaten Verwendung von betrieblichen 
Wirtschaftsgütern - Jahr 2015 
 
 
Für die Meldung an die Finanzverwaltung im Sinne des Art. 2, Abs. 36-sexiesdecies, DL 138/2011, 
umgewandelt mit Gesetz Nr. 148 vom 14.09.2011 werden betreffend das Jahr 2015 (Stichtag 
30.10.2016) folgende Daten bezüglich der privat verwendeten betrieblichen Wirtschaftsgüter seitens 
der Gesellschafter bzw. Familienangehörigen von Gesellschaftern und Einzelunternehmern 
mitgeteilt. 
 

Daten der Gesellschaft/Betriebes 

Bezeichnung 

Steuernummer  

Anagrafische Daten des Gesellschafters 
bzw. Familienangehörigen 1 

Vor-/Nachname 

Geburtsort/-datum 

Steuernummer  

Anschrift (falls Ausland) 

Beschreibung des 
Gutes 2 

Vertrag und Nutzung 3 Kennzeichnung des Gutes 4 Entgelt Marktwert 

     

     

     

     

     

 
 
 
 

 (Unterschrift)  

 

                                                 
1 Für jeden Gesellschafter bzw. Familienangehörigen von Gesellschaftern und Einzelunternehmern auszufüllen 
2 Anzugeben: PKW, sonstiges Fahrzeug, Boot, Flugzeug, Immobilie, Sonstiges Gut (falls Betrag über Euro 3.000) 
3 Anzugeben ob Leihe („comodato“), Nutzung („caso d’uso“) oder sonstiges sowie Datum des Vertrages. Weiters anzugeben 
ob ausschließlich oder nicht ausschließlich genutzt 
4 Anzugeben: 

- für PKW und sonstige Fahrzeuge: Fahrgestellnummer („numero di telaio“) 
- für Boote: Länge in Meter 
- für Flugzeuge: Motorleistung in kW 
- für Immobilien: Gemeinde und Provinz, Blatt und Parzelle 

Weiters das Anfangs- und Enddatum der Nutzung 


